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Für unsere Mandan-

ten 
 
Sehr geehrte Damen und 
Herren 
 

Heute erhalten Sie zum 
ersten Mal unseren neuen 
Rundbrief „audit-info“. 
 

Wir informieren Sie über 
firmeninterne Neuigkeiten 
sowie über Aktuelles aus 
den Bereichen Steuern 
und Wirtschaft. 
 

Wir schicken Ihnen diesen 
Rundbrief gerne per Post 
oder E-mail. Bitte lassen 
Sie es uns wissen, auf 
welchem Weg Sie den 
Rundbrief erhalten möch-
ten. Dazu haben wir Ihnen 
ein Antwortblatt beigefügt. 
 

Daneben können Sie den 
Rundbrief auch auf unse-
rer Homepage unter 
www.auditzug.ch lesen. 
 

 

In eigener Sache 
 
Im Juli sind wir für Sie 
weiter gewachsen: Frau 
Ursula Schenk unter-
stützt Sie als Treuhandbe-
raterin gerne in den Berei-
chen Steuern und Buch-
führung. 
Sie erreichen Frau Schenk 
unter der Telefonnummer 
+41 (0) 41 726 80 58 oder 
ursula.schenk@auditzug.ch. 

Wir freuen uns über die 
Verstärkung und wün-
schen Frau Schenk einen 
guten Start bei uns! 
 
 

 
Frau Schenk 

 

 

Steuerabzüge für 

Parteispenden sind 

rechtswidrig 
 
Die in verschiedenen Kan-
tonen erlaubten Steuer-
abzüge für Parteispen-

den verstossen gegen das 
Steuerharmonisierungsge-
setz und sind bundes-
rechtswidrig. Dies hat 
das Bundesgericht ent-
schieden. Trotzdem kann 
der Abzug weiterhin ge-
macht werden, solange 
die politischen Behörden 
nicht eingreifen.  

Ein Zürcher Ehepaar dek-
larierte in seiner Steuer-
erklärung einen Abzug von 
3'000 Franken für Beiträge 
an politische Parteien. Die 
Zürcher Steuerbehörden 
liessen den Abzug jedoch 
nicht zu, weil ein Zah-
lungsbeleg dafür fehlte. 
Dagegen erhob das Ehe-
paar Rekurs an die Steuer-
rekurskommission des 
Kantons Zürich und ver-
langte die Herabsetzung 
ihrer steuerbaren Einkom-
mens um 3000 Franken.  

Sie machten geltend, der 
in dieser Höhe im Zürcher 
Steuergesetz vorgesehene 
Abzug für Beiträge an die 
politischen Parteien ver-
stosse gegen das Steuer-
harmonisierungsgesetz 
des Bundes, weshalb ih-
nen aus Gründen der 
Gleichbehandlung der glei-
che Abzug zugestanden 
werden müssen.  

Das Bundesgericht hält 
fest, dass das Zürcher 
Steuergesetz bundes-
rechtswidrig ist, die Beam-
ten die entspre-chende 
Bestimmung gar nicht 
mehr anwenden dürften 
und dass der Kanton Zü-
rich an sich gehalten sei, 
die entsprechende Bestim-
mung zu ändern.  Den-
noch können die Partei-
spenden vorderhand wei-
ter abgezogen werden, bis 

September 2007 
����



der Gesetzgeber die ent-
sprechende Korrektur vor-
nimmt. (Quelle: BGE/NZZ) 
���� 

 
 

 

 

 

Eigenmietwert-

Anrechnung bei 

leerstehender 

Wohnung 
 
Der Eigentümer einer Lie-
genschaft muss sich deren 
Mietwert anrechnen las-
sen, wenn er sie selbst 
bewohnt oder für andere 
Zwecke benutzt. Eigen-
nutzung liegt auch dann 
vor, wenn die Liegenschaft 
nicht bewohnt wird, aber 
für jederzeitigen Eigen-
gebrauch benutzt werden 
kann. Falls die Wohnung 
nicht mehr benutzt wird, 
z.B. krankheitshalber, 
bleibt aber möbliert und 
wird nicht geräumt, ge-
hen die Steuerbehörden 
weiterhin von versteuer-
baren Eigennutzen aus. 
Bei der Bundessteuer kann 
ein Unternutzungs-Abzug 
geltend gemacht werden, 
wenn nur noch ein Teil der 
Wohnung genutzt wird. 
(Quelle: Steuerrekurskom-

mission Basel) ���� 
 

 

Bestechungsgelder 

sind steuerlich 

nicht abziehbar 
 
Gemäss dem neuesten 
Kreisschreiben der eidge-
nössischen Finanzverwal-
tung gelten Zahlungen 

von Bestechungsgel-

dern an schweizerische 
oder fremde Amtsträger 
steuerlich nicht als ge-
schäftsmässig begründeter 
Aufwand. Diese Gelder, 
welche oftmals als «Ser-
vicegebühren», «after 
sales tax», «Transport-
kosten», «Umtriebsent-
schädigungen», «Reprä-
sentationsspesen», «Wer-
bekosten» o.ä. bezeichnet 
werden, können weder 
von juristischen noch pri-
vaten Personen vom Ein-
kommen abgezogen wer-
den. 
 
Bestechung ist das An-
gebot, das Versprechen 
oder die Gewährung eines 
nicht gebührenden Vor-

teils an ein Mitglied einer 
richterlichen oder anderen 
Behörde, an einen Beam-
ten, an einen amtlich be-
stellten Sachverständigen, 
an Übersetzer oder Dol-
metscher, an einen 
Schiedsrichter oder an ei-
nen Angehörigen der Ar-
mee. Der Bestochene ver-
spricht in diesem Zusam-
menhang zu Gunsten des 
Bestechers oder zu Guns-
ten eines Dritten eine 
pflichtwidrige Handlung 
oder Unterlassung. 
Der Vorteilsgeber sowie 
der Amtsträger machen 
sich strafbar. Bei Be-
stechung kann der Tatbe-
stand sowohl einen 
schweizerischen als auch 
einen ausländischen Amts-
träger betreffen. 
 

Der Vorteil kann in ver-
schiedenster Form auftre-
ten. Als Vorteile gelten alle 
nicht gebührenden Zu-

wendungen materieller 

oder immaterieller Art. 
Jede objektiv messbare, 
rechtliche, wirtschaftliche 
oder auch persönliche Bes-
serstellung des Emp-
fängers gilt als Vorteil. 
Klassisch ist das Geschenk 
von Bargeld. Daneben fal-
len Sach- und Nutzge-
schenke unter den Vor-
teilsbegriff wie z. B. die 
Zuwendung wertvoller Ge-
genstände, die Über-
lassung eines Leihwagens, 
die Gewährung von Fir-
menrabatten oder das 
Spendieren einer Reise. 
Der Verzicht auf geldwerte 
Leistungen (wie z.B. der 
Schuldenerlass oder eine 
negative Schuldanerken-
nung) gilt auch als nicht 
gebührender Vorteil. 
 
Es ist für die Steuerbe-
hörde nicht einfach, her-
auszufinden, ob die steu-
erpflichtige Person den 
Abzug von Bestechungs-
geldern im Sinne des 
Strafrechts zugunsten 
schweizerischer oder aus-
ländischer Amtsträger gel-
tend macht. Die Steuerbe-
hörden sind nicht ver-
pflichtet, den Strafbe-
hörden die Bestechungs– 
und Vorteilsgewährungs-
fälle anzuzeigen, von de-
nen sie in Ausübung ihres 
Amtes Kenntnis erlangt 
haben. (Quelle: Eidg. Fi-
nanzverwaltung) ���� 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vorsorgeausgleich 

über die gesamte 

Ehedauer 
 
Das Scheidungsrecht re-
gelt zwingend die hälftige 
Teilung der Pensionskas-
sen-Austrittsleistungen, 
die während der gesamten 
Ehedauer angewachsen 
ist. 
Erübrigt sich eine solche 
Teilung, weil ein Vorsorge-
fall eingetreten ist, muss 
der Scheidungsrichter den 
Vorsorgeausgleich über 
eine "angemessene Ent-
schädigung" gewährlei-
sten. Die Höhe dieser Ent-
schädigung richtet sich 
meistens am gesetzgeberi-
schen Konzept der hälf-
tigen Teilung, soweit dies 
im konkreten Einzelfall 
möglich ist. Dabei ist von 
der gesamten Ehedauer 
ohne Abzug der Tren-

nungszeit auszugehen. 
Das Ergebnis muss vor 
allem dann, wenn der Vor-
sorgefall kurz vor der 
Scheidung eintrat, einer 
hälftigen Teilung der Aust-
rittsleistung entsprechen. 
(Quelle: BGE/NZZ) ���� 
 

 

Neue Bestimmun-

gen im Strassen-

verkehr 
 
Am 1. Juli 2007 bzw. am 
1. Januar 2008 treten ver-
schiedene Änderungen des 
Strassenverkehrsrechts in 
Kraft: 

• Motorfahrzeugführer, 
die ihren Führeraus-
weis abgeben müs-
sen, können künftig 
nicht mehr auf ge-
drosselte Fahrzeuge 
umsteigen. Mit dem 
Entzug des Führeraus-
weises wird ab dem 1. 
Januar 2008 zwingend 

auch die Fahrbe-

rechtigung für die 
Spezialkategorie F 
(45er-Fahrzeuge) 
entzogen. Zudem 
wird das Mindestalter 
für die meisten Fahr-
zeuge dieser Spezial-
kategorie auf 18 Jahre 
angehoben.  

• Um die Sicherheit der 
Fahrzeuginsassen zu 
erhöhen, werden die 
Vorschriften zur Aus-
rüstung von Fahrzeu-
gen mit Sitzgelegen-
heiten angepasst: Ab 
dem 1. Januar 2008 
sind Längsbänke bei 
neu in den Verkehr 
kommenden Fahrzeu-
gen nicht mehr er-
laubt. 

 

 
 
 
Zukünftig gelten für Fahr-
zeuge, welche die gesetzli-
chen Masse und Gewichte 
überschreiten (Ausnahme-
transporte), nicht mehr 
die vom Bund vorgeschrie-
benen Sperrzeiten. Es wird 
den Kantonen ermöglicht 
situationsgerechte Sperr-
zeiten zu erlassen. (Quel-
le: UVEK) ���� 

 
 
 

 

Gleicher Anspruch 

auf Ergänzungs-

leistungen für EU-

Bürger 
 
AHV-Rentenbezüger aus 
der EU haben das gleiche 
Recht auf Ergänzungs-
leistungen wie Schweizer 
Bürger. Der Ergänzungs-
leistungs-Anspruch darf 
nicht davon abhängig ge-
macht werden, wie lange 
sich die Gesuch stellende 
Person in der Schweiz auf-
gehalten hat. Eine derzeit 
noch verlangte zehn-
jährige Mindestwohndauer 
im Bundesgesetz über die 
Ergänzungsleistungen 
stellt eine direkte Diskri-
minierung dar, die dem 
Personenfreizügigkeitsab-
kommen widerspricht. 
(Quelle: BGE/Travail Suis-

se) ���� 

  

 

Strafregisterauszug 
neu per Internet 

bestellen 
 

Neu kann der Strafre-
gister-Auszug per Internet 
bestellt werden. Der Ge-
suchsteller muss am Ende 
des Online-Bestellverfah-
rens jedoch das Gesuchs-
formular ausdrucken und 
auf dem Postweg ans 
Strafregister schicken, um 
sich mit seiner Unterschrift 
und der beigelegten Aus-
weiskopie über seine Iden-
tität auszuweisen. Bei Be-
zahlung am Postschalter 
muss die Quittung beige-
legt werden. Innert we-
niger Tage wird dann der 
Strafregister-Auszug zuge-
stellt. (Quelle: Bundesamt 
für Justiz) ���� 
 

 



 
 

 

Neustart für das 

Bürgschaftswesen 
 
Am 15. Juli 2007 traten 
das das Bundesgesetz und 
die Verordnung über die 
Finanzhilfen an gewerbe-
orientierte Bürgschafts-
organisationen in Kraft. 
Ziel des neuen Bürg-
schaftssystems ist es, das 
Bürgschaftsvolumen von 
gegenwärtig 94.3 Millionen 
Franken (Stand Ende 
2006) innerhalb der näch-
sten vier Jahre zu verdrei-
fachen.  
 
Folgende Schritte werden 
dafür eingeleitet: 
• die Zahl der regionalen 

Bürgschaftsorganisati-
onen wird reduziert 

• der Bund engagiert 
sich finanziell stärker: 
neu beteiligt er sich 
mit 65% an den Ver-
lusten der Bürg-
schaftsorganisationen 

• die maximale Limite 
für Bürgschaften wird 
neu auf 500'000 Fran-
ken (bisher 150'000 
Franken) angehoben 

• die Verwaltungs-
kostenbeiträge werden 
auf maximal 3 Mil-
lionen Franken (bisher 
200'000 Franken) pro 
Jahr erhöht. 

Interessierte KMU können 
für Bürgschaftskredite di-
rekt mit der Bürgschafts-
genossenschaft ihrer Re-
gion Kontakt aufnehmen: 
www.kmu.admin.ch. ���� 
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung 
und sorgfältiger Recherche kann 
keine Haftung für den Inhalt der 
Beiträge übernommen werden. 
Konsultieren Sie im Zweifelsfalle 
eine unserer Fachpersonen. 


